
ELT 406 MHz Notsender

Unter Bezugnahme auf § 19a Abs. 1 Satz 3 LuftVZO wird fol-
gendes bekannt gegeben:

Der mit NfL II - 38/99 veröffentlichte Meldevordruck wird durch
den als Anlage zu dieser NfL beigefügten Vordruck ersetzt. Die
bisher vier Codierungsmöglichkeiten werden dahin gehend
erweitert, als dass nunmehr alle Codierungsmöglichkeiten des
ICAO Annex 10 zulässig sind. Der abgedruckte Vordruck steht
auch im Internet (http://www.lba.de) zur Verfügung.

Mit Datum der Veröffentlichung dieser NfL legt das Luftfahrt-
Bundesamt fest, dass für die in Luftfahrzeugen verwendeten
ELT 406 MHz im Anwendungsbereich COSPAS / SARSAT, auss-
schließlich der Ländercode 218 (bislang wahlweise 211 oder
218) zu verwenden ist. Der Ländercode 211 ist nur noch für den
maritimen Bereich zulässig.

Die Betreiber die zur Zeit den Ländercode 211 verwenden, soll-
ten diesen bei der nächstmöglichen Gelegenheit entsprechend
umstellen lassen. Dies erfordert anschließend eine neue Regis-
trierung beim Luftfahrt-Bundesamt.

Die vorstehende Maßnahme wird erforderlich, um eine möglichst
schnelle Identifizierung im Notfall sicherzustellen.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass der durch den Ein-
bau des ELT gewünschte Effekt nur dann eintritt, wenn tatsäch-
lich eine Registrierung beim LBA erfolgt ist. Alle Luftfahrzeugbe-
treiber, die ein entsprechendes Rettungsfunkgerät eingerüstet
und dies dem LBA noch nicht angezeigt haben, werden hiermit
dringend aufgefordert, dies umgehend nachzuholen. Personal
Locator Beacon (PLB) werden nicht registriert.

Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 10 5.
DVLuftBO Flugzeuge die in Luftfahrtunternehmen betrieben wer-
den und erstmalig am oder nach dem 01.01.2002 ein Lufttüchtig-
keitzeugnis erhalten sollen, mit einem fest installierten automati-
schen ELT ausgerüstet sein müssen, der auf den Frequenzen
121.5 und 406 MHz senden kann.
Für Flugzeuge die in Luftfahrtunternehmen betrieben werden,
die vor dem 01.01.2002 ein Lufttüchtigkeitszeugnis erhalten
haben gilt, dass zumindest ein entsprechender Notsender mit-
geführt werden muss.
Übergangsweise dürfen Flugzeuge, die vor dem 01 .04.2000 mit
einem Notsender ausgerüstet wurden der zwar auf der Frequenz
121 .5 MHz aber nicht auf der Frequenz 406 MHz senden kann,
bis zum 31.12.2004 weiterbetrieben werden.

NfL II - 38/99 wird hiermit geändert.
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